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Der Stadtrat billigt die Kalkulation der Wochenmarktgebühren für den Zeitraum 2010 - 2012.
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Sachdarstellung zur Kalkulation der Wochenmarktgebühren

Vorwort


Die Stadt Köthen (Anhalt) erhebt für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Wochenmarkt Benutzungsgebühren auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA). Gemäß § 5 Abs. 1 KAG-LSA soll das Gebührenaufkommen grundsätzlich die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken. 

Seit der letzten Marktgebührenkalkulation im Jahr 2002 hat sich die Kostenstruktur erheblich verändert, weshalb eine Neukalkulation der Standgebühren für den Wochenmarkt erforderlich ist. Gemäß § 5 Abs. 2 b KAG-LSA soll die zur Berechnung der Gebühr notwendige Kostenermittlung für einen Kalkulationszeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigt. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen oder ein entstandenes Defizit innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen.


Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Gebühren für den Bezug von Strom sowie für die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung von Abwasser, da im zurückliegenden Zeitraum die Erzeugerpreise enorm gestiegen sind. 


 Kalkulation der Standgebühren

Die vorliegende Neukalkulation der Standgebühren für die Marktbenutzung resultiert aus den tatsächlich ermittelten Verbrauchswerten der Jahre 2006 – 2008. Für diesen Zeitraum wurden die Ausgaben und Einnahmen an Hand der jeweiligen Jahresrechnungen ermittelt und gegenübergestellt. Es ergab sich eine neue Gebührenhöhe, die um 22,6 % von der alten Gebühr abweicht.


In diesem Zusammenhang wird eine Unterscheidung zwischen reinem Wochenmarkt und anderen auf dem Marktplatz durchgeführte Veranstaltungen getroffen. Die Veranstaltungen werden aus der Kalkulation der Standgebühren vollkommen herausgerechnet, so dass die in der Anlage 1 ermittelten Werte den tatsächlichen Aufwand für den Wochenmarkt beinhalten. Daraus wird deutlich, dass bisher der Markt nicht kostendeckend arbeitete.

Des Weiteren wird eine Prognoseplanung an Hand der vorliegenden Jahresrechnung 2008 und der Planzahlen des Haushaltsplanes für die Jahre  2010 – 2012 erstellt. Die fiktiven Zahlen werden benötigt, um die ermittelten Defizite der Vorjahre gemäß KAG-LSA im Nachfolgezeitraum auszugleichen.


1. Ermittlung der Ausgaben

Personalaufwand 

Der zeitliche Umfang der Markttätigkeit beträgt 20 Wochenstunden; die benannten Beträge in den einzelnen Untergruppierungen der Haushaltsstelle entsprechen den tatsächlich geleisteten Bezügen. 


In 2006 wurde anteilig für 2 Monate die Tätigkeit eines Angestellten vergütet, hierbei handelte es sich um die Übergangs- und Einarbeitungsphase, als der Bereich Gewerbe – hier der Markt – an die Ordnungsabteilung überging und eine Beamtin der Ordnungsabteilung für 20 Stunden als Marktmeisterin eingesetzt wurde. 

Für die Jahre 2010 – 2012 werden die Bezüge auf der Grundlage der Jahresrechnung 2008 ohne weitere Gehaltssteigerung angesetzt. Es ist nicht möglich, die weitere Lohnentwicklung vorauszusehen. Sollte sich im Laufe der Jahre hier eine wesentliche Änderung ergeben, kann jederzeit eine Nachkalkulation erfolgen bzw. spätestens nach Ablauf von 3 Jahren wird eine Neukalkulation erforderlich.

Sächliche Ausgaben (SN2 + SN3) 

Im Sammelnachweis 2 und 3 aufgeführte Werte beinhalten Sachkosten, wie Ausgaben für die Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung, Arbeitsmittel, Telefonkosten oder etwa die Büromiete. Diese Werte wurden von Amt 10 auf der Grundlage eines Verteilungsmaßstabes ermittelt.

In die Neukalkulation der Marktgebühren fließen diese Kosten nur anteilig, bezogen auf den tatsächlichen Aufwand für den Wochenmarkt, ein. 

Wartung , Instandsetzung


Zum einen beinhaltet dies die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen außerhalb der Marktfläche, wie zum Beispiel der Straßenbeleuchtung, welche für die Neukalkulation der Marktgebühren keine Relevanz haben.

Von Bedeutung sind dagegen die Kosten der Instandhaltung des Marktes. Hier werden alle Ausgaben für die reine Standfläche der Händler zusammengefasst, unter anderem für Schäden an der Pflasterung und an den Senkelektranten. 

Bei der Betrachtung der Jahre 2006 - 2008 wird deutlich, dass die Ausgaben teilweise starken Schwankungen unterliegen. Die hohen Kosten des Jahres 2006 (hier: über 5.000 €) ergaben sich aus der Tatsache, dass im ersten Jahr nach der Sanierung des Marktes die Senkelektranten im Vergleich zu den Folgejahren öfter beschädigt wurden, ohne einen Verursacher dafür haftbar machen zu können. 

Konnte der Stadt Köthen (Anhalt) der Schaden vom Verursacher erstattet werden, wurde mittels Annahmeabsetzung der Betrag der Haushaltsstelle als Einnahme gutgeschrieben, um weitere Mittel für Reparaturen zu haben. Die verbliebenen Ausgaben sind dementsprechend von der Stadt Köthen (Anhalt) zu tragen und fließen in die Kalkulation der Jahre 2006-2008 ein.


Für die Jahre 2010-2012 wird der Kalkulationsansatz auf 0,00 € reduziert.


Die Begründung liegt in der Tatsache, dass die Ausgaben der Jahre 2007 / 2008 im Vergleich zu 2006 deutlich zurückgegangen sind und für die Zukunft davon ausgegangen werden kann, dass ein Verursacher für Schäden in der Regel immer zu ermitteln ist.

Die Wartungskosten für Senkelektranten fließen in voller Höhe in die Neukalkulation ein. Die Stadt Köthen (Anhalt) ist zur regelmäßigen Wartung der Elektranten verpflichtet, um jederzeit die Sicherheit und einwandfreie Funktion dieser zu gewährleisten.


Auch die Kosten für die Straßenreinigungsgebühr sind in die Neukalkulation in voller Höhe eingeflossen. Diese Gebühr ist vom Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) als Nutzer des Wochenmarktplatzes für die Straßenreinigung der Marktumfahrung zu entrichten und wird demzufolge auf die Händler umgelegt.

Unter der Position Versicherung kann nur ein Pauschalbetrag in Ansatz gebracht werden. Versichert sind alle Liegenschaften der Stadt Köthen (Anhalt) als Gesamtpaket. Die Versicherungskosten für die Marktfläche werden anteilig berücksichtigt.

Aufwendungen aus innerbetrieblichen Leistungen


Hier enthalten ist die Verwaltungskostenpauschale. Diese beinhaltet die Kosten aller Querschnittsämter, dass heißt, hier werden die Verwaltungskosten erfasst, die alle Mitarbeiter verursachen, welche indirekt mit dem Bereich Marktmeister verbunden sind. Soweit sich dieser errechnete Wert nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes verändert hat, wird dies im Wege einer Rückbetrachtung bei der dann anstehenden Neukalkulation berücksichtigt. 

Weiter sind hier die Aufwendungen aus innerbetrieblicher Leistungsverrechnung Straßenreinigung (Marktreinigung) enthalten. Der Marktplatz wird täglich vom Bauhof gereinigt – Zeitumfang ca. 1 h. Die Händler sind zwar laut Marktsatzung verpflichtet, rund um ihren Stand den Marktplatz sauber zu halten, um jedoch jederzeit einen sauberen Marktplatz zu gewährleisten, wird auch weiterhin auf die Reinigung durch den Bauhof zurückgegriffen.

Steuern

Hierbei handelt es sich um eine „Durchlauf- Haushaltsstelle“; die von den Händlern zu zahlende Mehrwertsteuer wird hier verbucht und an das Finanzamt weitergereicht. Die ersichtlichen Ausgaben werden daher neutralisiert und fließen nicht in die kalkulatorische Gebührenermittlung ein.

Kalkulatorische Kosten

Der gesamte Marktplatz und damit auch die Wochenmarktfläche wurden in den Jahren 2003 – 2004 saniert. Der Eigenanteil der Stadt Köthen (Anhalt) an den Baukosten wird auf 19 Jahre als kalkulatorische Abschreibung in der Gebührenkalkulation umgelegt. 

Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich dabei aus dem Buchungswert der Baukosten zum Ende eines jeden Kalenderjahres multipliziert mit dem kalkulatorischen Durchschnittszinssatz des jeweiligen Jahres.

Für den Zeitraum 2006 – 2008 konnte der jeweilige Zinssatz eingesetzt werden. Für den Zeitraum bis 2012 wurden die kalkulatorischen Zinsen mittels des Zinssatzes von 2008 errechnet. 


2. Ermittlung des Gesamtaufwandes der Jahre 2006 – 2008

Aus den vorgenannten Posten wurde der Gesamtaufwand nur für den Wochenmarkt ermittelt. 

Mit den laufenden Frontmetern der Markthändler ins Verhältnis gesetzt konnte so ein „voller“ Durchschnittsgebührensatz von 4,41 €/lfm errechnet werden, der im Zeitraum 2006 – 2008 von jedem Markthändler hätte gezahlt werden müssen, um kostendeckend zu arbeiten - zum Vergleich: der derzeitige „volle“ Gebührensatz beträgt 3,98 €/lfm ohne Mehrwertsteuer.

Der weiter ermittelte „ermäßigte“ Durchschnittsgebührensatz beträgt daraufhin 3,75 €/lfm, der von Kleinhändlern, wie zum Beispiel den Kleingärtnern, zu entrichten wäre – auch hier zum Vergleich: derzeitig beträgt dieser 3,41 €/lfm ohne Mehrwertsteuer – bisherige Subvention der Stadt Köthen (Anhalt) rund 90,00 € im Jahr.

Die errechneten kalkulatorischen Werte und die sich daraus ergebenden kalkulatorischen Einnahmen werden mit den tatsächlichen Einnahmen der Standgelder ins Verhältnis gesetzt. Es ergibt sich ein Endsaldo von 4.634,93 €.

3. Ermittlung des Gesamtaufwandes der Jahre 2010 – 2012

Grundlage der Nachkalkulation für die Jahre 2010 – 2012 ist das Ergebnis der Jahresrechnung 2008. Dieser Wert wurde mit keiner Kostensteigerung versehen.

Dem sich daraus ergebenden Gesamtaufwand von 43.903,33 € wird der Endsaldo von 4.634,93 € der vergangenen Jahre hinzugerechnet. Gem. § 5 Abs. 2 b KAG-LSA sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden, wenn am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten abweichen.

Neue Wochenmarktgebühr


Der sich aus der gesamten Kalkulation ergebende neue Gebührensatz für die Standgebühren der nächsten drei Jahre beträgt damit 4,88 €/lfm – ermäßigt 4,15 €/lfm zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer. Im Vergleich zu den bisherigen Standgebühren ergibt sich eine Gebührensteigerung um 22,6 % bzw. der „ermäßigten“ Gebühr um 21,7 %.

Um zukünftige Steuererhöhungen oder Senkungen berücksichtigen zu können, wird die zuzüglich zu zahlende gesetzliche Mehrwertsteuer unbestimmt ausgewiesen.

Kosten für Strom

Die Kosten für Strom sind in den letzten zwei Jahren sehr stark gestiegen und werden durch die derzeitige Strompauschale von 1,25 € / Tag / Stand bei weitem nicht mehr gedeckt. Derzeit müsste ein Betrag von 0,23 €/kWh (Arbeitspreis und anteilige Zählergebühr) von den Markthändlern entrichtet werden, was einer Pauschale von mindestens 2,85 €/Tag/Stand gleich käme. Diese Gebühr sollte aber zukünftig nicht mehr auf alle Händler pauschal umgelegt werden, da der Energieverbrauch der Händler untereinander sehr unterschiedlich ist. Durchgeführte Messungen im Jahr 2008 ergaben Energieverbrauchswerte von 0,6 bis 35 kWh pro Tag / Stand. Da einerseits nicht alle Verkaufsstände mit Stromzwischenzählern ausgestattet werden können und andererseits die Kosten für die Nachrüstung relativ hoch sind, werden zukünftig Stromverbrauchsklassen gebildet.


Im ersten Halbjahr 2008 wurde dazu von allen Markthändlern der tatsächliche Tagesverbrauch mittels Stromzähler ermittelt und daraus eine Prognose erstellt (siehe Anlage 2). Auf dieser Grundlage werden die Stände in der Zukunft einer Stromverbrauchsklasse zugeordnet. 


Nachfolgend aufgeführte Stromverbrauchsklassen werden als interne Richtlinien festgesetzt.


Klasse 1: Energieverbrauch bis zu 2 kW pro Tag und Stand:


Hierbei handelt es sich um Kleinverbraucher. Als Ausstattungsmerkmale sind Beleuchtung, Registrierkassen, elektronische Waagen zu nennen. 


Klasse 2: Energieverbrauch bis zu 6 kW pro Tag und Stand:


Ausstattungsmerkmale: Beleuchtung, Registrierkassen, elektronische Waagen, kleiner Kühlschrank und Gasherd. Die Speisenzubereitung erfolgt überwiegend mittels Einsatz von Gas.


Klasse 3: Energieverbrauch bis zu 12 kW pro Tag und Stand:


Ausstattung: Kühltechnische Geräte (kleine Kühltruhe o. ä.) sowie Geräte zur Speisenbereitung (z. B. kleiner Grill, kleine Friteuse, Mikrowelle, kleine Kaffeemaschine).


Klasse 4: Energieverbrauch bis zu 18 kW pro Tag und Stand:


Ausstattung: Kühltechnische Geräte (große Kühltruhe, Kühlschrank, Kühlung an Verkaufsfront o. ä.) sowie Geräte zur Speisenbereitung (z. B. großer Grill, große Friteuse, große Kaffeemaschine, Mikrowellenofen, elektrische Heizplatten und Bräter).


Klasse 5: Energieverbrauch bis zu 24 kW pro Tag und Stand:


Ausstattung: Kühltechnische Geräte sowie solche zur Warmhaltung und Zubereitung von Speisen auf gesamter Verkaufsfront bzw. im gesamten Verkaufswagen.


Klasse 6: Energieverbrauch mehr als 24 kW pro Tag und Stand:


Großverbraucher mit Klimageräten, mehreren großen kühltechnischen Geräten und/ oder Geräten zur Speisenzubereitung mit hohem Energiebedarf im gesamten Verkaufswagen bzw. am Standplatz.


Sollte ein Markthändler über einen eigenen Stromzähler verfügen, so erfolgt eine tatsächliche Verbrauchsabrechnung. Ziel sollte es sein, langfristig die Händler dahingehend zu orientieren, eigene Stromzähler einbauen zu lassen.


Neu hinzu kommende Händler werden entsprechend der Ausstattung einer der sechs Stromverbrauchsklassen zugeordnet. Die Einstufung ist regelmäßig zu überprüfen. Ein Standplatzinhaber ist spätestens dann in eine andere Stromverbrauchsklasse einzuordnen, wenn die Überprüfung der Verbrauchswerte ergibt, dass der Standplatzinhaber zum wiederholten Male die Voraussetzung für die Zuteilung einer anderen Stromverbrauchsklasse erfüllt. Zur Überprüfung der Einteilung kann der tatsächliche Verbrauch mittels „Baustromzähler“ festgestellt werden.


Spiegelermittlung für Kostenersatz Wasser und Abwasser


Laut derzeitiger Satzung sind für Wasser und Abwasser 0,21 € / Tag / Stand zu entrichten – davon entfallen 0,10 € auf Wasser und 0,11 € auf Abwasser. 

In der neuen Satzung werden diese Auslagen zukünftig getrennt geltend gemacht. In den Anlagen 3 und 4 wird auf Grund der Verbrauchsabrechnungen der letzten drei Jahre und den anfallenden Verbrauchswerten auf dem Wochenmarkt die Höhe der Gebühren neu errechnet. Anzumerken dazu ist, dass im Jahre 2006 ein nicht rechtzeitig bemerkter Wasserrohrbruch auf dem Marktplatz die Verbrauchswerte erhöht hatte. Deshalb wird insbesondere bei der Spiegelermittlung für den Auslagenersatz Wasser der Durchschnittswert nur aus den Jahren 2007 und 2008 ermittelt. Bei der Auslagenermittlung für Abwasser spiegelt sich diese Tatsache nicht wieder.

Daraus ergibt sich für die nächsten drei Jahre eine Anhebung der Gebühren bei Wasser auf 0,19 €/ Tag/ Stand und bei Abwasser auf 0,22 € / Tag / Stand. Vom Grundsatz her werden hierbei die von der Stadt Köthen (Anhalt) zu zahlenden Kosten an die jeweiligen Versorgungsträger von den Standinhabern mit Wasserverbrauch erstattet. 
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Anlage zur Sitzungsvorlage
Sachdarstellung WochenmarktgebVorlage HA.doc


Anlage 1

				Wochenmärkte - Gebührenkalkulation -

																										zu kalkulierendes Jahr		1.FJ		2.FJ

								IST		IST		IST				Σ				Ø						PLAN		PLAN		PLAN				Σ				Ø

				Wirtschaftsjahr				2006		2007		2008				2006 - 2008				2006 - 2008						2010		2011		2012				2010 - 2012				2010 - 2012

				Personalaufwand				$14,854.97		$13,978.97		$15,592.07				$44,426.01				$14,808.67						$15,668.35		$15,668.35		$15,668.35				$47,005.05				$15,668.35

				Sächliche Ausgaben (SN2+SN3)				$2,434.13		$1,965.71		$2,037.19				$6,437.03				$2,145.68						$2,173.89		$2,173.89		$2,173.89				$6,521.67				$2,173.89

				Wartung, Instandsetzung				$5,198.16		$1,080.03		$1,503.25				$7,781.44				$2,593.81						$1,316.35		$1,316.35		$1,316.35				$3,949.05				$1,316.35

				Aufwendungen aus innerbetr. LV				$15,549.65		$15,312.68		$15,306.37				$46,168.70				$15,389.57						$15,666.02		$15,666.02		$15,666.02				$46,998.06				$15,666.02

				Steuern				$0.00		$0.00		$0.00				$0.00				$0.00						$0.00		$0.00		$0.00				$0.00				$0.00

				Kalkulatorische Kosten				$11,470.34		$10,705.38		$9,833.27				$32,008.99				$10,669.66						$9,330.24		$9,078.72		$8,827.21				$27,236.17				$9,078.72

				Gesamtaufwand vor Berücksichtigung des Ø Erfolgssaldos aus dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum				$49,507.25		$43,042.77		$44,272.15				$136,822.17				$45,607.39						$44,154.85		$43,903.33		$43,651.82				$131,710.00				$43,903.33

				laufende Meter (lfm)				10,158.00 lfm		10,963.00 lfm		9,872.00 lfm				30,993.00 lfm				10,331.00 lfm						9,950.00 lfm		9,950.00 lfm		9,950.00 lfm				29,850.00 lfm				9,950.00 lfm

				davon "voller Gebührensatz"				10,013.00 lfm		10,810.00 lfm		9,698.00 lfm				30,521.00 lfm				10,173.67 lfm						9,800.00 lfm		9,800.00 lfm		9,800.00 lfm				29,400.00 lfm				9,800.00 lfm

				davon "ermäßigter Gebührensatz"				145.00 lfm		153.00 lfm		174.00 lfm				472.00 lfm				157.33 lfm						150.00 lfm		150.00 lfm		150.00 lfm				450.00 lfm				150.00 lfm

				Kosten pro laufenden Meter (ohne Saldo Vorjahre)												4.41 €/lfm				4.41 €/lfm														4.41 €/lfm				4.41 €/lfm

				Kostendeckende Gebührensätze (je Frontmeter) - ohne MwSt. -

				Verkaufswagen u. geschlossene Stände
("voller" Gebührensatz)												4.41 €/lfm				4.41 €/lfm

				Gebührensatz für Kleinhändler
("ermäßigter" Gebührensatz)												3.75 €/lfm				3.75 €/lfm

				Kalkulatorische Gebühreneinnahmen

				Verkaufswagen u. geschlossene Stände
("voller" Gebührensatz)												134,597.61 €				44,865.87 €

				Gebührensatz für Kleinhändler
("ermäßigter" Gebührensatz)												1,770.00 €				590.00 €

				Kalkulatorische Gebühreneinnahmen - gesamt -												$136,367.61				$45,455.87

				Vereinnahmte Standgelder				$40,347.66		$43,218.70		$38,896.47				$122,462.83				$40,820.94

				Differenz zw. kalkulatorischen und vereinnahmten Standgeldern
(im Kalkulationszeitraum 2010 - 2012 auszugleichen)												($13,904.78)				($4,634.93)														$13,904.78				$4,634.93

				Kosten pro laufenden Meter (Saldo Vorjahre)																														$0.47				$0.47

				Gesamtkosten pro laufenden Meter (inkl. Saldo Vorjahre)																														$4.88				$4.88

				Kostendeckende Gebührensätze (je Frontmeter) - ohne MwSt. -

				Verkaufswagen u. geschlossene Stände
("voller" Gebührensatz)																														4.88 €/lfm				4.88 €/lfm

				Gebührensatz für Kleinhändler
("ermäßigter" Gebührensatz)																														4.15 €/lfm				4.15 €/lfm

				Kalkulatorische Gebühreneinnahmen

				Verkaufswagen u. geschlossene Stände
("voller" Gebührensatz)																														143,472.00 €				47,824.00 €

				Gebührensatz für Kleinhändler
("ermäßigter" Gebührensatz)																														1,867.50 €				622.50 €

				Kalkulatorische Gebühreneinnahmen (Standgelder)																														$145,339.50				$48,446.50

				Kalkulatorische Kosten																														$145,614.78				$48,538.26

				Kalkulatorischer Erfolgssaldo																														-275.28				($91.76)
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Anlage 2 

		

		Stromverbrauch Wochenmarkthändler und Pauschal-Einnahmen (01.01.08 bis 30.06.2008)

		Name		ermittelter Stronverbrauch in kW/h pro Tag		Tage auf Markt gesamt		Stronverbrauch gesamt in kW/h		derzeitige Kosten für Strom 0,242 €/kWh		Einnahmen über Strompauschale		zu entrichtender Betrag gem. Satzung (1,25 €/Tag/Stand)

		Blumen Schröter		-		65		-		-		-

		Maschek		-		5		-		-		-

		Moede, Bert		-		2		-		-		-

		Fischhandel Haase		-		2		-		-		-

		Ziegenhof		-		5		-		-		-

		Gemüse Becker		0.6		59		35.4		8.57 €		20.06 €		73.75 €		bisher im Nachteil

		Spargel Becker		0.6		26		15.6		3.78 €		8.84 €		32.50 €

		Hühnerhof Steuden		1.4		93		130.2		31.51 €		31.62 €		116.25 €

		China-Imbiss		4.1		100		410		99.22 €		100.00 €		125.00 €

		Fischhandel Hennicke		5.9		79		466.1		112.80 €		79.00 €		98.75 €

		Fleischerei Sperling		4		20		80		19.36 €		20.00 €		25.00 €

		Silex (Pferdespez.)		5.9		6		35.4		8.57 €		6.00 €		7.50 €

		Fleischerei Neumann		10.4		26		270.4		65.44 €		67.08 €		32.50 €		bisher im Vorteil

		Hartmann, Dirk (Imbiss)		10.7		100		1070		258.94 €		258.00 €		125.00 €

		Thurländer Hähnchen		10.9		50		545		131.89 €		129.00 €		62.50 €

		Born, Gerd (Wildfl.)		16		22		352		85.18 €		85.80 €		27.50 €

		Fleischerei Börner		13.4		48		643.2		155.65 €		187.20 €		60.00 €

		Fleischerei Broda		16.5		50		825		199.65 €		195.00 €		62.50 €

		Müller, Ralf (Imbiss)		16.1		100		1610		389.62 €		390.00 €		125.00 €

		Fischbräter Guth		22.5		24		540		130.68 €		130.56 €		30.00 €

		Sambill (Geflügel...)		21.9		24		525.6		127.20 €		130.56 €		30.00 €

		Käse-Maik		35.5		11		390.5		94.50 €		94.49 €		13.75 €

		Gesamt		160.9		906		7553.9		1,828.04 €		1,838.72 €		1,047.50 €

		Stromverbrauchsklasse:		1		2		3		4		5		6

		Stromverbrauch:		bis 2 kW		bis 6 kW		bis 12 kW		bis 18 kW		bis 24 kW		größer 24 kW

		Strompauschale (ohne MwSt):		$0.34		1.00 €		2.58 €		3.90 €		5.44 €		8.59 €
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Anlage 3

		Spiegelermittlung des Kostenersatzes für Wasser

		alle Werte ohne Mwst

		Wirtschaftsjahre				2006		2007		2008

		Gesamtverbrauch in m3				301.000		98.000		101.000

		Wasserverbrauch bei Veranstaltungen in m3				20.719		44.003		34.895

		Wasserverbrauch des Wochenmarktes (Differenz) in m3				280.281		53.997		66.105

		Einzelpreis Netto in €/m3				1.44		1.44		1.44

		jährliche Zählergebühr in €				122.76		122.76		122.76

		Veranstaltungen

		Veranstaltungstage mit Wasserverbrauch				21		36		26

				rechnerische Verbrauchskosten		29.84 €		63.36 €		50.25 €

				rechnerische Zählergebühr		7.06 €		12.11 €		8.74 €

		rechnerische Gesamtausgabe				36.90 €		75.47 €		58.99 €

		tatsächliche Einnahme				35.57 €		74.68 €		59.00 €

				Endsaldo		-1.33 €		-0.79 €		0.01 €

		Wochenmarkt

		Markttage mit Wasserverbrauch				202		199		199

				rechnerische Verbrauchskosten		403.60 €		77.76 €		95.19 €

				rechnerische Zählergebühr		67.94 €		66.93 €		66.93 €

		rechnerische Gesamtausgabe				471.54 €		144.69 €		162.12 €

		tatsächliche Einnahme				69.75 €		79.79		75.14 €

				Endsaldo		-401.79 €		-64.90 €		-86.98 €

		zukünftiger Kostenersatz für Wasser/ Wochenmarkt

		rechnerische Gesamtausgabe				471.54 €		144.69 €		162.12 €

		Wert bezogen auf einen Markttag				2.33 €		0.73 €		0.81 €

		Kostenersatz pro Tag/Händler				0.58 €		0.18 €		0.20 €

								Durchschnitt: 0,19 €/Tag/Händler
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Anlage 4 

		Spiegelermittlung des Kostenersatz für Abwasser

		alle Werte ohne Mwst

		Wirtschaftsjahre				2006		2007		2008

		Abwassermenge Gesamt in m3				66.180		79.720		77.000

		Abwasseranteil  bei Veranstaltungen in m3				20,719		44.003		34.895

		Abwasseranteil des Wochenmarktes (Differenz) in m3				45.461		35.717		42.105

		Kanalbenutzungsgebühr Netto in €/m3				2.74		2.74		2.68

		Zählermiete im Jahr in €				108.00		108.00		108.00

		Veranstaltungen

		Veranstaltungstage mit Wasserverbrauch = Abwasser				21		36		26

				rechnerische Abwasserkosten		56.77 €		120.57 €		93.52 €

				rechnerische Kanalbenutzungsgebühr		6.21 €		10.65 €		7.69 €

		rechnerische Gesamtausgabe				62.98 €		131.22 €		101.21 €

		tatsächliche Einnahme				61.86 €		124.22 €		95.74 €

				Endsaldo		-1.12 €		-7.00 €		-5.47 €

		Wochenmarkt

		Markttage mit Wasserverbrauch = Abwasser				202		199		199

				rechnerische Abwasserkosten		124.56 €		97.86 €		112.84 €

				rechnerische Kanalbenutzungsgebühr		59.77 €		58.88 €		58.88 €

		rechnerische Gesamtausgabe				184.33 €		156.75 €		171.72 €

		tatsächliche Einnahme				61.86 €		94.38 €		88.88 €

				Endsaldo		-122.47 €		-62.37 €		-82.84 €

		zukünftiger Kostenersatz für Abwasser/ Wochenmarkt

		rechnerische Gesamtausgabe				184.33 €		156.75 €		171.72 €

		Wert bezogen auf einen Markttag				0.91 €		0.79 €		0.86 €

		Kostenersatz pro Tag/Händler				0.23 €		0.20 €		0.22 €

						Durchschnitt: 0,22 €/Tag/Händler
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